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Vierte Verordnung  
zur Änderung der Thüringer SARS-CoV-2-Infektionsschutz-Maßnahmenverordnung 

Vom 1. Juni 2021
Aufgrund des § 15 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit Abs. 1 
Satz 1 und des § 32 Satz 1 in Verbindung mit den §§ 28, 
28a, 29 und 30 Abs. 1 Satz 2 und § 31 des Infektionsschutz-
gesetzes (IfSG) vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zu-
letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Mai 
2021 (BGBl. I S. 1174), in Verbindung mit § 7 Abs. 1 Nr. 1 
der Thüringer Verordnung zur Regelung von Zuständigkei-
ten und zur Übertragung von Ermächtigungen nach dem 
Infektionsschutzgesetz (ThürIfSGZustVO) vom 2. März 
2016 (GVBl. S. 155), zuletzt geändert durch Artikel 3 der 
Verordnung vom 21. September 2020 (GVBl. S. 501), so-
wie des § 54 Satz 1 IfSG in Verbindung mit § 7 Abs. 1 Nr. 2 
ThürIfSGZustVO verordnet das Ministerium für Arbeit, So-
ziales, Gesundheit, Frauen und Familie und

aufgrund des § 32 Satz 1 in Verbindung mit den §§ 28 und 
28a IfSG in Verbindung mit § 7 Abs. 2 ThürIfSGZustVO 
verordnet das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport 
im Einvernehmen mit dem Ministerium für Arbeit, Sozia-
les, Gesundheit, Frauen und Familie:

Artikel 1

Die Thüringer SARS-CoV-2-Infektionsschutz-Maßnahmen-
verordnung vom 31. März 2021 (GVBl. S. 174), zuletzt 
geändert durch die Verordnung vom 5. Mai 2021 (GVBl. 
S. 198), wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 1 werden die Worte "absolut nöti-
ges" gestrichen.

b) Folgende Absätze 4 und 5 werden angefügt:

"(4) Soweit in § 28b IfSG oder in dieser Verordnung 
das Erfordernis eines negativen Testergebnisses 
auf das Vorliegen einer Infektion mit dem Corona-
virus SARS-CoV-2 vorgesehen ist und soweit in-
fektionsschutzrechtliche Vorschriften des Bundes 
nicht entgegenstehen, sind asymptomatische Kin-
der bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres 
von diesem Erfordernis ausgenommen.

(5) Sofern die Möglichkeit besteht, sollen bei zuläs-
sigen Aufenthalten, Zusammenkünften und Veran-
staltungen im Sinne dieser Verordnung, browser-
basierte Webanwendungen oder Applikationen, 
insbesondere die Corona-Warn-App, für die Kon-

takterfassung genutzt werden, soweit nicht nach 
dieser Verordnung eine Kontaktnachverfolgung 
nach § 3 Abs. 4 vorgeschrieben ist." 

2. § 2 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort "Bestim-
mungen" die Worte "dieser Verordnung gelten die 
Bestimmungen" eingefügt und die Worte "gelten 
die Bestimmungen dieser Verordnung" gestrichen.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Nach Nummer 11 wird folgende neue Nummer 
12 eingefügt:

"12. Ist ein Impfnachweis ein Nachweis hin-
sichtlich des Vorliegens einer vollständi-
gen Schutzimpfung gegen das Coronavi-
rus SARS-CoV-2 in deutscher, englischer, 
französischer, italienischer oder spanischer 
Sprache in verkörperter oder digitaler Form, 
wenn die zugrundeliegende Schutzimpfung 
mit einem oder mehreren vom Paul-Ehrlich-
Institut der auf seiner Internetseite* genann-
ten Impfstoffe erfolgt ist und 
a) aus einer vom Paul-Ehrlich-Institut auf 

seiner Internetseite* veröffentlichten An-
zahl von Impfstoffdosen, die für eine voll-
ständige Schutzimpfung erforderlich ist, 
besteht und seit der letzten erforderli-
chen Einzelimpfung mindestens 14 Tage 
vergangen sind oder

b) bei einer genesenen Person aus einer 
verabreichten Impfdosis besteht,"

bb) Die bisherige Nummer 12 wird Nummer 13 und 
wie folgt geändert:

aaa) Der abschließende Punkt wird durch ein 
Semikolon ersetzt.

bbb) Folgender Halbsatz wird angefügt:

"die Bescheinigung nach Halbsatz 1 
Buchst. b kann in deutscher, englischer, 
französischer, italienischer oder spani-
scher Sprache in verkörperter oder digi-
taler Form ausgestellt sein."

* https://www.pei.de/impfstoffe/covid-19 

https://www.pei.de/impfstoffe/covid-19
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cc) Die bisherige Nummer 13 wird aufgehoben.

3. § 2a wird wie folgt geändert:

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

"Maßgeblich für den Beginn der Zählung nach 
Satz 1 ist das Überschreiten oder Unterschreiten 
der jeweiligen Schwellenwerte unabhängig vom In-
krafttreten der jeweiligen Regelung."

b) In Absatz 3 werden die Verweisung "Abs. 3 Satz 7" 
durch die Verweisung "Abs. 3 Satz 8" ersetzt und 
nach der Verweisung "§ 28b Abs. 1 und 3 IfSG" die 
Worte "sowie nach dieser Verordnung" eingefügt.

c) In Absatz 4 wird die Verweisung "§ 28b Abs. 3 Satz 4 
IfSG" durch die Verweisung "§ 28b Abs. 3 Satz 5 
IfSG" ersetzt.

4. § 3 Abs. 4 wird wie folgt geändert:

a)  In Satz 4 wird das Wort "kann" durch das Wort "soll" 
ersetzt. 

b)  Nach Satz 4 wird folgender Satz eingefügt:

"In diesem Fall ist jedenfalls die Datenverarbeitung 
in analoger Form zu ermöglichen."

5. In § 5 Abs. 3 Nr. 10 wird das Wort "tagesaktuellen" ge-
strichen.

6. § 6 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 4 wird folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aaa) In der Einleitung wird die Angabe "15. Le-
bensjahr" durch die Angabe "16. Lebens-
jahr" ersetzt.

bbb) Nummer 1 erhält folgende Fassung:

"1. als Kunden in Geschäften und Dienst-
leitungsbetrieben mit Publikumsverkehr, 
bei der Inanspruchnahme von Dienst-
leistungen und Angeboten mit Publi-
kumsverkehr sowie bei kulturellen Ver-
anstaltungen nach § 5 Abs. 5 Satz 1 
Nr. 3," 

bb) In Satz 2 wird die Angabe "15. Lebensjahr" 
durch die Angabe "16. Lebensjahr" ersetzt.

b) In Absatz 9 wird die Verweisung "§ 4 der SARS-
CoV-2-Arbeitsschutzverordnung vom 21. Januar 
2021 (BAnz AT 22.01.2021 V1) in der jeweils gelten-
den Fassung" durch die Verweisung "§ 4 der SARS-
CoV-2-Arbeitsschutzverordnung (Corona-ArbSchV) 
vom 21. Januar 2021 (BAnz AT 22.01.2021 V1) in 
der jeweils geltenden Fassung" ersetzt.

7.  In § 7 wird die Verweisung "SARS-CoV-2-Arbeitsschutz-
regel in der Fassung vom 20. August 2020 (GMBl. 
Nr. 24 S. 484), geändert durch Bekanntmachung vom 
29. Januar 2021 (GMBl. Nr. 11 S. 227)," durch die Ver-
weisung "SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel vom 10. Au-
gust 2020 (GMBl. S. 484), zuletzt geändert durch Be-
kanntmachung vom 29. April 2021 (GMBl. S. 622)," 
ersetzt.

8. In § 9 Abs. 6 Satz 2 Nr. 2 Halbsatz 2 wird die Verwei-
sung "§ 3 Abs. 4 Satz 1 bis 4 und 6" durch die Verwei-
sung "§ 3 Abs. 4 Satz 1 bis 5 und 7" ersetzt.

9. § 10 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden die Worte "Geschäft, einer Ein-
richtung, einer Veranstaltung oder einer Zusam-
menkunft oder für die Inanspruchnahme" durch 
die Worte "Geschäft oder einer Einrichtung, für die 
Teilnahme an einer Veranstaltung, einem Angebot 
oder einer Zusammenkunft" ersetzt.

b) In Satz 2 wird die Verweisung "§ 35 Abs. 2 Satz 3" 
durch die Verweisung "§ 35 Abs. 1 Satz 4" ersetzt.

10. § 10a erhält folgende Fassung:

"§ 10a 
Geimpfte Personen und genesene Personen

Die Bestimmungen der COVID-19-Schutzmaßnah-
men-Ausnahmenverordnung vom 8. Mai 2021 (BAnz 
AT 08.05.2021 V1) in der jeweils geltenden Fassung 
gelten hinsichtlich der Erleichterungen und Ausnah-
men für geimpfte Personen und genesene Personen 
insbesondere für
1.  das in dieser Verordnung geregelte Erfordernis ei-

nes negativen Testergebnisses auf das Vorliegen 
einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2,

2.  die Ausgangsbeschränkung nach § 19 dieser Ver-
ordnung,

3.  den gemeinsamen Aufenthalt, an dem ausschließ-
lich geimpfte Personen oder genesene Personen 
teilnehmen,

4. den gemeinsamen Aufenthalt, an dem sowohl ge-
impfte Personen oder genesene Personen als auch 
sonstige Personen teilnehmen, mit der Maßgabe, 
dass geimpfte Personen und genesene Personen 
bei der Ermittlung der Zahl der Teilnehmer unbe-
rücksichtigt bleiben.

Der entsprechende Nachweis der Impfung oder der 
Genesung ist zu führen."

11. § 11 erhält folgende Fassung: 

"§ 11  
Gemeinsamer Aufenthalt, Kontaktbeschränkung

(1) Der gemeinsame Aufenthalt umfasst jedes willent-
liche oder geduldete Zusammensein oder Zusammen-
kommen mehrerer Personen zu beliebigen Zwecken. 
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(2) Der gemeinsame Aufenthalt ist stets zulässig mit 
den Angehörigen des eigenen Haushalts und Perso-
nen, für die ein Sorge- oder Umgangsrecht besteht. 
Vorbehaltlich weiterer Ausnahmen in dieser Verord-
nung ist der gemeinsame Aufenthalt über Satz 1 hinaus 
1. in Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen 

der Inzidenzwert von 100 überschritten wird, zu-
sätzlich mit einer haushaltsfremden Person zuläs-
sig, 

2. in Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen der 
Inzidenzwert von 100 nicht überschritten wird, zu-
sätzlich in geschlossenen Räumen mit bis zu zwei 
oder unter freiem Himmel mit bis vier haushalts-
fremden Personen zulässig, 

3. in Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen 
der Inzidenzwert von 50 nicht überschritten wird, 
zusätzlich in geschlossenen Räumen mit bis zu fünf 
und unter freiem Himmel mit bis zu zehn haushalts-
fremden Personen zulässig sowie 

4. in Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen 
der Inzidenzwert von 35 nicht überschritten wird, 
zusätzlich in geschlossenen Räumen mit bis zu 
zehn haushaltsfremden Personen zulässig; für den 
gemeinsamen Aufenthalt unter freiem Himmel wird 
empfohlen, sich mit nicht mehr als zehn haushalts-
fremden Personen aufzuhalten.

Bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres bleiben die zu 
den Personen nach den Sätzen 1 und 2 zugehörigen 
Kinder bei der Zählung unberücksichtigt. In den Fällen 
des Satzes 2 Nr. 2 ist der gemeinsame Aufenthalt zu-
dem in fest organisierten, nicht geschäftsmäßigen und 
unentgeltlichen Betreuungsgemeinschaften zulässig, 
wenn die zu betreuenden Kinder das 14. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben und nur Kinder aus höchs-
tens zwei Haushalten betreut werden."

12. § 12 wird wie folgt geändert:

a) In der Einleitung wird die Angabe "§ 11 gilt" durch 
die Angabe "Die Kontaktbeschränkungen nach § 11 
gelten" ersetzt.

b) In Nummer 7 wird die Verweisung "§ 33 Abs. 2" 
durch die Verweisung "§ 33 Abs. 1 bis 3" ersetzt.

c) In Nummer 9 werden die Worte "Angebote oder 
Dienstleistungen" durch die Worte "Dienstleistun-
gen, Angebote oder Veranstaltungen" ersetzt.

d) In Nummer 11 wird die Verweisung "§ 35 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 2 bis 5" durch die Verweisung "§ 35" er-
setzt.

13. § 13 erhält folgende Fassung:

"§ 13 
Veranstaltungen

(1) Öffentliche, frei oder gegen Entgelt zugängliche Ver-
anstaltungen sind untersagt, soweit in dieser Verord-
nung keine Ausnahmen geregelt sind. 

(2) In Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen 
ein Inzidenzwert von 100 nicht überschritten wird, kann 
eine Erlaubnis für die Durchführung von Veranstaltun-
gen unter freiem Himmel bei der zuständigen Behör-
de nach § 2 Abs. 3 ThürIfSGZustVO beantragt werden. 
Eine Erlaubnis ist zu versagen, wenn die Veranstaltung 
insbesondere nach ihrem Gesamtgepräge, ihrer Orga-
nisation, dem geplanten Ablauf, der Dauer, der Anzahl 
der Teilnehmer, der Art und der auch überregionalen 
Herkunft der zu erwartenden Teilnehmer oder nach den 
räumlichen und belüftungstechnischen Verhältnissen 
am Veranstaltungsort unter besonderer Berücksichti-
gung des aktuellen SARS-CoV-2-Infektionsgeschehens 
am Veranstaltungsort in besonderem Maße geeignet 
ist, die Ausbreitung der Pandemie zu fördern, und so-
weit dies im Einzelfall aus infektionsschutzrechtlicher 
Sicht nicht vertretbar ist. Der Antrag nach Satz 1 ist min-
destens zehn Werktage vor Veranstaltungsbeginn zu 
stellen. Die Veranstaltung nach Satz 1 darf nur stattfin-
den, wenn Veranstaltungsteilnehmer vor der Teilnah-
me ein negatives Testergebnis nach § 10 Abs. 1 oder 
3 auf das Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavi-
rus SARS-CoV-2 vorlegen.

(3) In Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen 
ein Inzidenzwert von 50 nicht überschritten wird, gilt 
Absatz 2 entsprechend für Veranstaltungen auch in 
geschlossenen Räumen. Die Kontaktnachverfolgung 
ist zu gewährleisten; § 3 Abs. 4 findet Anwendung. 
Bei Veranstaltungen unter freiem Himmel entfällt die 
Pflicht zur Vorlage eines negativen Testergebnisses 
nach Absatz 2 Satz 4. 

(4) In Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen ein 
Inzidenzwert von 35 nicht überschritten wird, sind Ver-
anstaltungen zulässig, sofern diese mindestens zwei 
Werktage vor Veranstaltungsbeginn bei der zuständi-
gen Behörde nach § 2 Abs. 3 ThürIfSGZustVO ange-
zeigt werden. Absatz 2 Satz 4 gilt entsprechend für Ver-
anstaltungen in geschlossenen Räumen.

(5) Die oberste Gesundheitsbehörde veröffentlicht auf 
ihrer Internetseite** Hinweise für die Durchführung von 
Veranstaltungen nach den Absätzen 2 bis 4." 

14. § 14 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Die Einleitung erhält folgende Fassung:

"In Landkreisen und kreisfreien Städten, in de-
nen der Inzidenzwert von 100 überschritten 
wird, gilt bei Versammlungen nach Absatz 1, 
dass"

bb) In Nummer 1 werden das Wort "muss" gestri-
chen sowie das Wort "gewahrt" durch die Wor-
te "zu wahren" und die Worte "vermieden wer-
den" durch die Worte "zu vermeiden ist" ersetzt. 

** https://www.tmasgff.de/covid-19/schutzkonzepte 

https://www.tmasgff.de/covid-19/schutzkonzepte
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cc) In Nummer 2 werden das Wort "hat" gestrichen 
und nach dem Wort "verwenden" das Wort "hat" 
eingefügt.

dd) In der Einleitung der Nummer 3 werden das 
Wort "ist" gestrichen und nach dem Wort "be-
schränken" das Wort "ist" eingefügt.

b) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In der Einleitung werden die Worte "bei einer 
Überschreitung der Sieben-Tage-Inzidenz im 
örtlichen Zuständigkeitsbereich des jeweiligen 
Landkreises oder jeweiligen kreisfreien Stadt 
an fünf aufeinanderfolgenden Tagen" durch die 
Worte "in Landkreisen und kreisfreien Städten 
bei einem Inzidenzwert" ersetzt. 

bb) In der Einleitung der Nummer 1 und in Num-
mer 2 werden jeweils die Worte "ab dem Wert 
der Sieben-Tage-Inzidenz" gestrichen.

c) Absatz 4 erhält folgende Fassung:

"(4) In Landkreisen und kreisfreien Städten, in de-
nen der Inzidenzwert von 100 nicht überschritten 
wird, gilt bei Versammlungen Absatz 2 mit der Maß-
gabe, dass abweichend von Absatz 2 Nr. 3 Halb-
satz 2 insbesondere
1. Versammlungen unter freiem Himmel jeweils 

ortsfest und mit nicht mehr als 700 Teilnehmern 
und 

2. Versammlungen in geschlossenen Räumen mit 
nicht mehr als 100 Teilnehmern 

stattfinden dürfen." 

d) Folgende Absätze 5 und 6 werden angefügt:

"(5) In Landkreisen und kreisfreien Städten, in de-
nen der Inzidenzwert von 50 nicht überschritten 
wird, bestimmt sich abweichend von Absatz 4 Nr. 2 
die zulässige Teilnehmerhöchstzahl in geschlosse-
nen Räumen nach den räumlichen Gegebenheiten 
mit der Maßgabe, dass durchgängig zwischen den 
Teilnehmern oder Dritten ein Mindestabstand von 
1,5 Metern gewahrt werden kann. Versammlungen 
unter freiem Himmel sind abweichend von Absatz 4 
Nr. 1 ohne Teilnehmerbegrenzung zulässig. 

(6) Im Einzelfall können Ausnahmen von den Ab-
sätzen 1 bis 5 zugelassen werden, wenn dies aus 
infektionsschutzrechtlicher Sicht vertretbar ist." 

15. § 16 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird die Verweisung "§ 14 Abs. 2 bis 4" 
durch die Verweisung "§ 14 Abs. 2 bis 6" ersetzt.

b) Folgende Absätze 4 und 5 werden angefügt:

"(4) In Landkreisen und kreisfreien Städten, in de-
nen ein Inzidenzwert von 100 nicht überschritten 

wird, ist abweichend von Absatz 3 Nr. 1 unter frei-
em Himmel der Gemeindegesang zulässig.

(5) In Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen 
ein Inzidenzwert von 35 nicht überschritten wird, ist 
abweichend von Absatz 3 Nr. 1 der Gemeindege-
sang zulässig. Unter freiem Himmel findet Absatz 3 
Nr. 2 keine Anwendung."

16. § 17 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

"(2) In Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen 
der Inzidenzwert von 100 nicht überschritten wird, be-
stimmt sich die zulässige Teilnehmerhöchstzahl für ge-
meinsame Aufenthalte, Veranstaltungen und Zusam-
menkünfte in geschlossenen Räumen zur Teilnahme 
an einer Bestattung oder einer standesamtlichen Ehe-
schließung nach den räumlichen Gegebenheiten mit 
der Maßgabe, dass durchgängig zwischen den Teil-
nehmern oder Dritten ein Mindestabstand von 1,5 Me-
tern gewahrt wird."

17. § 18 wird wie folgt geändert:

a) Der Überschrift wird ein Komma und das Wort "Rei-
sebusveranstaltungen" angefügt.

b)  Folgende Absätze 4 bis 6 werden angefügt:

"(4) Reisebusveranstaltungen sind ausschließlich 
als tagestouristische Veranstaltungen zulässig, so-
fern Fahrgäste vor Antritt der jeweiligen Fahrt ein 
negatives Testergebnis nach § 10 Abs. 1 oder 3 auf 
das Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 vorlegen und die Kontaktnachverfol-
gung gewährleistet wird; § 3 Abs. 4 findet Anwen-
dung. Absatz 2 gilt entsprechend.

(5) In Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen 
ein Inzidenzwert von 50 nicht überschritten wird, 
sind auch mehrtägige touristische Reisebusveran-
staltungen nach Maßgabe des Absatzes 4 zulässig. 

(6) In Landkreisen und kreisfreien Städten, in de-
nen ein Inzidenzwert von 35 nicht überschritten 
wird, sind touristische Reisebusveranstaltungen 
mit der Maßgabe zulässig, dass keine Pflicht der 
Fahrgäste zur Vorlage eines negativen Testergeb-
nisses und keine Verpflichtung zur Gewährleistung 
der Kontaktnachverfolgung bestehen."

18. § 20 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

"(2) In Landkreisen und kreisfreien Städten, in de-
nen ein Inzidenzwert von 100 nicht überschritten 
wird, sind geschlossene Räume von Gaststätten 
nach Absatz 1 für den Publikumsverkehr zu schlie-
ßen und geschlossen zu halten. Abweichend von 
Satz 1 ist der Gaststättenbetrieb im Außenbereich 
zulässig, soweit die Kontaktnachverfolgung ge-
währleistet wird; § 3 Abs. 4 findet Anwendung. Der 
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Betrieb von Nebenbetrieben an den Bundesauto-
bahnen nach den bundesfernstraßenrechtlichen 
Bestimmungen sowie auf Autohöfen bleibt von den 
Sätzen 1 und 2 unberührt."

b) Nach Absatz 2 werden folgende neue Absätze 3 
und 4 eingefügt:

"(3) In Landkreisen und kreisfreien Städten, in de-
nen ein Inzidenzwert von 50 nicht überschritten 
wird, können abweichend von Absatz 2 Satz 1 
Gaststätten nach Absatz 1 Satz 1 geschlossene 
Räume für den Publikumsverkehr mit der Maßga-
be öffnen, dass Gäste vor Betreten der jeweiligen 
Gaststätte ein negatives Testergebnis nach § 10 
Abs. 1 oder 3 auf das Vorliegen einer Infektion mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorlegen. Betriebe 
nach Absatz 5 Satz 1 Nr. 2 und 3 können für den 
Publikumsverkehr öffnen; es besteht keine Pflicht 
zur Vorlage eines negativen Testergebnisses. Die 
Kontaktnachverfolgung ist zu gewährleisten; § 3 
Abs. 4 findet Anwendung. 

(4) In Landkreisen und kreisfreien Städten, in de-
nen ein Inzidenzwert von 35 nicht überschritten 
wird, entfällt die Pflicht zur Vorlage eines negati-
ven Testergebnisses nach Absatz 3 Satz 1. Für 
den Gaststättenbetrieb im Außenbereich entfällt 
die Verpflichtung zur Gewährleistung der Kontakt-
nachverfolgung."

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 5 und wie folgt 
geändert:

aa) In Satz 2 wird das Wort "zwingend" gestrichen.

bb) Folgender Satz wird angefügt:

"Eine Pflicht zur Vorlage eines negativen Tester-
gebnisses bei der Nutzung der Angebote nach 
Satz 1 besteht nicht."

19. § 21 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

"Übernachtungsangebote, Dienstreisen"

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"(2) In Landkreisen und kreisfreien Städten, in de-
nen ein Inzidenzwert von 100 nicht überschritten 
wird, sind entgeltliche Übernachtungsangebote zu 
touristischen Zwecken zulässig, soweit die Über-
nachtungskapazität nur bis zu 60 Prozent ausge-
lastet ist. Übernachtungen für medizinische, be-
rufliche und geschäftliche Zwecke bleiben bei der 
Berechnung der Übernachtungskapazität außer 
Betracht. Gäste haben vor dem erstmaligen Betre-
ten der jeweiligen Einrichtung sowie jeweils nach 
Ablauf von 72 Stunden ein negatives Testergebnis 
nach § 10 Abs. 1 oder 3 auf das Vorliegen einer In-
fektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorzule-

gen. Die Kontaktnachverfolgung ist zu gewährleis-
ten; § 3 Abs. 4 findet Anwendung. Gastronomische 
Bereiche von Beherbergungsbetrieben dürfen aus-
schließlich den Übernachtungsgästen zur Ver-
fügung stehen. Soweit Gaststätten nach dieser 
Verordnung geschlossen zu halten sind, dürfen gas-
tronomische Bereiche von Beherbergungsbetrieben 
ausschließlich den Übernachtungsgästen zur Ver-
fügung stehen. Im Übrigen gilt § 20 Abs. 2 Satz 2 
und 3 sowie Abs. 3 und 4 Satz 2 entsprechend."

c) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 3. 

d) Absatz 4 erhält folgende Fassung:

"(4) In Landkreisen und kreisfreien Städten, in 
denen ein Inzidenzwert von 50 nicht überschrit-
ten wird, entfällt die Begrenzung der Auslastung 
nach Absatz 2 mit der Maßgabe, dass Gäste ein-
malig vor dem erstmaligen Betreten der jeweiligen 
Einrichtung ein negatives Testergebnis nach § 10 
Abs. 1 oder 3 auf das Vorliegen einer Infektion mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorlegen. Die Kon-
taktnachverfolgung ist zu gewährleisten; § 3 Abs. 4 
findet Anwendung."

e) Folgender neue Absatz 5 wird angefügt:

"(5) In Landkreisen und kreisfreien Städten, in de-
nen ein Inzidenzwert von 35 nicht überschritten 
wird, entfällt die Pflicht zur Vorlage eines negativen 
Testergebnisses nach Absatz 4 Satz 1."

20. § 22 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe "und die Kon-
taktnachverfolgung gewährleistet wird; § 3 Abs. 4 
findet Anwendung" gestrichen.

b) Nach Absatz 3 wird folgender neue Absatz 4 ein-
gefügt:

"(4) In Landkreisen oder kreisfreien Städten, in de-
nen ein Inzidenzwert von 50 nicht überschritten 
wird, entfällt die Pflicht zur Vorlage eines negativen 
Testergebnisses nach Absatz 3 Satz 1."

c) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5 und in Satz 1 
wird die Verweisung "Absatz 3" durch die Verwei-
sung "den Absätzen 3 und 4" ersetzt.

21. § 25 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"(2) In Landkreisen oder kreisfreien Städten, in 
denen ein Inzidenzwert von 100 nicht überschrit-
ten wird, sind geschlossene Räume der folgenden 
Einrichtungen, Dienstleistungen und Angebote, die 
der Freizeitgestaltung dienen, für den Publikums-
verkehr zu schließen und geschlossen zu halten:
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1. Theater, Opern, Konzerthäuser und ähnliche 
Einrichtungen, Kinos mit Ausnahme von Auto-
kinos, 

2. Ausstellungen und Messen sowie Spezial- und 
Jahrmärkte einschließlich solcher nach den 
§§ 64, 65 und 68 der Gewerbeordnung,

3. Freizeitparks, bildungsbezogene Themenparks 
sowie Angebote von Freizeitaktivitäten und des 
Schaustellergewerbes,

4. zoologische und botanische Gärten, Tierparks,
5. Spielhallen, Spielbanken, Wettbüros und ähn-

liche Einrichtungen,
6. kommerzielle Sportangebote,
7.  touristische Angebote wie Stadt- und Fremden-

führungen, Kutsch- und Rundfahrten,
8. Begegnungsstätten für Senioren sowie
9. Sessellifte.
Die Öffnung und der Betrieb von den in Satz 1 ge-
nannten Einrichtungen und Angeboten für den Pu-
blikumsverkehr unter freiem Himmel ist zulässig. 
Sportangebote nach Satz 1 Nr. 6 sind unter frei-
em Himmel mit jeweils höchstens zehn Teilneh-
mern zulässig."

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt: 

"(2a) In Landkreisen oder kreisfreien Städten, in 
denen ein Inzidenzwert von 100 nicht überschrit-
ten wird, können geschlossene Räume von Muse-
en, Schlössern, Burgen und anderen Sehenswür-
digkeiten mit der Maßgabe öffnen, dass Besucher 
vor Betreten der jeweiligen Einrichtung ein nega-
tives Testergebnis nach § 10 Abs. 1 oder 3 auf 
das Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 vorlegen. Die Kontaktnachverfolgung 
ist zu gewährleisten; § 3 Abs. 4 findet Anwendung."

c) Die Absätze 3 bis 6 erhalten folgende Fassung:

"(3) In Landkreisen oder kreisfreien Städten, in de-
nen ein Inzidenzwert von 50 nicht überschritten 
wird, können auch geschlossene Räume der in Ab-
satz 2 Satz 1 genannten Einrichtungen und Ange-
bote mit der Maßgabe öffnen, dass Besucher vor 
Betreten der jeweiligen Einrichtung oder vor Nut-
zung des Angebots ein negatives Testergebnis nach 
§ 10 Abs. 1 oder 3 auf das Vorliegen einer Infek-
tion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorlegen. 
Die Kontaktnachverfolgung ist zu gewährleisten; § 3 
Abs. 4 findet Anwendung. Für geschlossene Räume 
von Museen, Schlössern, Burgen und anderen Se-
henswürdigkeiten gilt Absatz 2a mit der Maßgabe, 
dass die Pflicht zur Vorlage eines negativen Tester-
gebnisses nach Absatz 2a Satz 1 entfällt. Sportan-
gebote nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 6 sind unter frei-
em Himmel ohne Teilnehmerbegrenzung zulässig.

(4) In Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen 
ein Inzidenzwert von 35 nicht überschritten wird, 
entfällt die Pflicht zur Vorlage eines negativen Tes-
tergebnisses nach Absatz 3 Satz 1. 

(5) Bibliotheken und Archive können mit der Maß-
gabe öffnen, dass die verantwortliche Person nach 
§ 5 Abs. 2 neben den Maßnahmen nach § 3 Abs. 1 
bis 3 sowie den §§ 4 und 5 Abs. 1 bis 4 sicherstellt, 
dass sich in den Einrichtungen nicht mehr als ein 
Besucher pro 10 Quadratmetern für den Publikums-
verkehr zugänglicher Fläche aufhält. Die Kontakt-
nachverfolgung ist zu gewährleisten; § 3 Abs. 4 fin-
det Anwendung.

(6) Unberührt von den Schließungen nach den Ab-
sätzen 1 und 2 Satz 1 bleiben Dienstleistungen und 
Angebote, die ohne Präsenz vor Ort durchgeführt 
werden, insbesondere in fernmündlicher oder elek-
tronisch-digitaler Form."

22. Nach § 25 wird folgender § 26 eingefügt:

"§ 26 
Spezielle außerschulische Bildungsangebote

(1) Fahr- und Flugschulen können für den theoretischen 
Unterricht und die praktische Ausbildung geöffnet und 
betrieben werden, soweit die verantwortliche Person 
der Fahr- oder Flugschule nach § 5 Abs. 2 ein ange-
passtes Infektionsschutzkonzept erstellt, vorhält und 
auf Verlangen der nach § 2 Abs. 3 ThürIfSGZustVO zu-
ständigen Behörde vorlegt. Die Öffnung erstreckt sich 
auch auf den Unterricht und Maßnahmen wie Schulun-
gen in Erster Hilfe, welche für das Erlangen der Erlaub-
nis vorgeschrieben sind. Die Kontaktnachverfolgung ist 
zu gewährleisten; § 3 Abs. 4 findet Anwendung. Wäh-
rend des theoretischen Unterrichts in geschlossenen 
Räumen, der theoretischen Führer- und Flugschein-
prüfung sowie der praktischen Ausbildung und prakti-
schen Führer- und Flugscheinprüfung in geschlosse-
nen Fahr- und Flugzeugen der Fahr- und Flugschulen 
haben Personen eine qualifizierte Gesichtsmaske zu 
verwenden. Die Sätze 1 bis 4 gelten entsprechend für 
Jagdschulen, Bootsschulen oder ähnliche Einrichtun-
gen sowie für das Fahrsicherheitstraining.

(2) In Landkreisen oder kreisfreien Städten, in denen 
ein Inzidenzwert von 100 überschritten wird, sind Tanz-, 
Ballett-, Musik- und Jugendkunstschulen sowie ähnliche 
Einrichtungen einschließlich Gesangs- und Musikunter-
richt und Angebote für den Publikumsverkehr zu schlie-
ßen oder geschlossen zu halten.

(3) In Landkreisen oder kreisfreien Städten, in denen 
ein Inzidenzwert von 100 nicht überschritten wird, ist 
in geschlossenen Räumen
1. der Betrieb von Musik- und Jugendkunstschulen so-

wie ähnlichen Einrichtungen, insbesondere Nach-
hilfeschulen und Hundeschulen, in Gruppen mit 
höchstens fünf Personen in Präsenzform sowie

2. der Gesangs- und Blasmusikunterricht ausschließ-
lich als Einzelunterricht 

zulässig. Die Kontaktnachverfolgung ist zu gewährleis-
ten; § 3 Abs. 4 findet Anwendung. Die Teilnehmer am 
Unterricht nach Satz 1 Nr. 2 sind verpflichtet, vor Be-
treten der jeweiligen Einrichtung ein negatives Tester-
gebnis nach § 10 Abs. 1 oder 3 auf das Vorliegen einer 



 Nr. 14 - Tag der Ausgabe: Erfurt, den 9. Juni 2021     257

Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorzule-
gen. Der Betrieb von Tanz- und Ballettschulen sowie 
ähnlichen Einrichtungen ist in geschlossenen Räumen 
für den Publikumsverkehr untersagt.

(4) In Landkreisen oder kreisfreien Städten, in denen 
ein Inzidenzwert von 50 nicht überschritten wird, gilt 
Absatz 3 Satz 1 bis 3 mit der Maßgabe, dass
1. der Betrieb von Einrichtungen nach Absatz 3 Satz 1 

Nr. 1, in Gruppen mit höchstens zehn Personen in 
Präsenzform sowie

2. der Gesangs- und Blasmusikunterricht nach Ab-
satz 3 Satz 1 Nr. 2 in Gruppen mit höchstens fünf 
Personen in Präsenzform 

zulässig ist. In diesen Landkreisen und kreisfreien Städ-
ten ist der Betrieb von Tanz- und Ballettschulen sowie 
ähnlichen Einrichtungen nach Absatz 3 Satz 4 in Grup-
pen mit höchstens fünf Personen in Präsenzform zuläs-
sig; Absatz 3 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 

(5) In Landkreisen oder kreisfreien Städten, in denen 
ein Inzidenzwert von 35 nicht überschritten wird, sind 
Angebote in den Einrichtungen nach Absatz 2 zuläs-
sig, soweit die Kontaktnachverfolgung gewährleistet 
wird; § 3 Abs. 4 findet Anwendung. 

(6) In Landkreisen oder kreisfreien Städten, in denen 
ein Inzidenzwert von nicht 35 überschritten wird, sind 
Chor- und Orchesterproben in geschlossenen Räumen 
mit der Maßgabe zulässig, dass die Teilnehmer ein ne-
gatives Testergebnis nach § 10 Abs. 1 oder 3 auf das 
Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 vorlegen. Die Kontaktnachverfolgung ist zu ge-
währleisten; § 3 Abs. 4 findet Anwendung."

23. § 27 wird wie folgt geändert:

a) Dem Absatz 2 werden die folgenden Sätze ange-
fügt:

"Die Kontaktnachverfolgung ist zu gewährleisten; 
§ 3 Abs. 4 findet Anwendung. Gruppenangebote un-
ter freiem Himmel sind mit höchstens zehn Teilneh-
mern zulässig; eine Kontaktnachverfolgung muss 
nicht gewährleistet werden."

b) Folgende Absätze 3 und 4 werden angefügt:

"(3) In Landkreisen oder kreisfreien Städten, in 
denen ein Inzidenzwert von 50 nicht überschrit-
ten wird, können Fitnessstudios oder Saunen so-
wie jeweils ähnliche Einrichtungen oder Angebote 
in geschlossenen Räumen für den Publikumsver-
kehr mit der Maßgabe öffnen, dass Besucher vor 
Betreten der jeweiligen Einrichtung ein negatives 
Testergebnis nach § 10 Abs. 1 oder 3 auf das Vor-
liegen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 vorlegen. Die Kontaktnachverfolgung ist zu 
gewährleisten; § 3 Abs. 4 findet Anwendung. Grup-
penangebote unter freiem Himmel sind ohne Teil-
nehmerbegrenzung zulässig; eine Kontaktnachver-
folgung muss nicht gewährleistet werden.

(4) In Landkreisen oder kreisfreien Städten, in de-
nen ein Inzidenzwert von 35 nicht überschritten 
wird, entfällt die Pflicht zur Vorlage eines negativen 
Testergebnisses nach Absatz 3 Satz 1."

24. § 28 wird wie folgt geändert:

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

"Für Zusammenkünfte nach Satz 1 Nr. 2 und 3 ist 
die Kontaktnachverfolgung zu gewährleisten; § 3 
Abs. 4 findet Anwendung."

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In der Einleitung werden die Worte "Schwimm-, 
Freizeit- und Erlebnisbäder" durch die Worte 
"geschlossene Räume von Schwimm-, Freizeit- 
und Erlebnisbädern" ersetzt.

bb) In Nummer 3 wird die Verweisung "§ 35 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 2 bis 4" durch die Verweisung "§ 35 
Abs. 3" ersetzt. 

cc) Folgende Sätze werden angefügt:

"Für Zusammenkünfte nach Satz 1 Nr. 1 bis 3 
ist die Kontaktnachverfolgung zu gewährleisten; 
§ 3 Abs. 4 findet Anwendung. Die Öffnung und 
der Betrieb von den in Satz 1 genannten Ein-
richtungen unter freiem Himmel ist zulässig."

c) Folgende Absätze 3 und 4 werden angefügt:

"(3) In Landkreisen oder kreisfreien Städten, in de-
nen ein Inzidenzwert von 50 nicht überschritten 
wird, können abweichend von Absatz 2 Satz 1 ge-
schlossene Räume von Schwimm-, Freizeit- und Er-
lebnisbädern sowie Thermen für den Publikumsver-
kehr mit der Maßgabe öffnen, dass Besucher vor 
Betreten der jeweiligen Einrichtung ein negatives 
Testergebnis nach § 10 Abs. 1 oder 3 auf das Vor-
liegen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 vorlegen. Die Kontaktnachverfolgung ist zu 
gewährleisten; § 3 Abs. 4 findet Anwendung. 

(4) In Landkreisen oder kreisfreien Städten, in de-
nen ein Inzidenzwert von 35 nicht überschritten 
wird, entfällt die Pflicht zur Vorlage eines negativen 
Testergebnisses nach Absatz 3 Satz 1."

25. Dem § 29 werden folgende Absätze 3 und 4 angefügt:

"(3) In Landkreisen oder kreisfreien Städten, in denen 
ein Inzidenzwert von 50 nicht überschritten wird, sind 
abweichend von Absatz 2 Nr. 2 und 3 sexuelle Dienst-
leistungen unabhängig von der Einrichtung, in welcher 
diese erbracht werden, zulässig, wenn nicht mehr als 
zwei Personen gleichzeitig beteiligt sind und die Be-
teiligten vor Durchführung der Dienstleistung ein ne-
gatives Testergebnis nach § 10 Abs. 1 oder 3 auf das 
Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-
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CoV-2 vorlegen. Die Kontaktnachverfolgung ist zu ge-
währleisten; § 3 Abs. 4 findet Anwendung.

(4) In Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen 
ein Inzidenzwert von 35 nicht überschritten wird, kön-
nen über Absatz 3 hinausgehend auf Antrag und nach 
Erlaubnis der zuständigen Behörde nach § 2 Abs. 3 
ThürIfSGZustVO Einrichtungen nach Absatz 2 Nr. 1 
und 4 geöffnet werden, soweit der Nachweis der Be-
achtung der infektions- und hygieneschutzrechtlichen 
Bestimmung erbracht wird. Der Antrag ist spätestens 
zehn Tage vor der erstmaligen Öffnung zu stellen. Die 
Kontaktnachverfolgung ist zu gewährleisten; § 3 Abs. 4 
findet Anwendung. § 13 Abs. 2 Satz 4 gilt entsprechend 
in geschlossenen Räumen."

26. § 30 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

"Eine Verpflichtung zum Verwenden einer Atem-
schutzmaske nach § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 be-
steht nicht für Kinder bis zum vollendeten sechs-
ten Lebensjahr; für Kinder ab dem vollendeten 
sechsten Lebensjahr bis zur Vollendung des 
16. Lebensjahres ist anstelle einer Atemschutz-
maske eine medizinische Gesichtsmaske nach 
§ 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 ausreichend."

bb) Im bisherigen Satz 3 wird die Verweisung 
"Satz 2" durch die Verweisung "Satz 3" ersetzt.

b) In Absatz 5 wird Satz 5 aufgehoben. 

c)  In Absatz 7 Satz 3 wird die Verweisung "Absatz 4 
Satz 3 Nr. 1" durch die Verweisung "Absatz 4 Satz 4 
Nr. 1" ersetzt. 

d) In Absatz 8 Satz 1 wird die Verweisung "Absatz 1 
Satz 1" durch die Verweisung "Absatz 4 Satz 1" er-
setzt.

e) Absatz 9 wird aufgehoben.

f) Der bisherige Absatz 10 wird Absatz 9.

27. § 33 erhält folgende Fassung:

"§ 33  
Einrichtungen und Maßnahmen der beruflichen Aus-, 

Fort- und Weiterbildung

(1) In Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen der 
Inzidenzwert von 100 überschritten wird, dürfen Maß-
nahmen der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung 
sowie Maßnahmen der individuellen Begleitung und 
Unterstützung beruflicher Integrationsprozesse in Prä-
senzform nur unter der Maßgabe durchgeführt werden, 
dass eine den baulichen oder räumlichen Gegebenhei-
ten entsprechende Steuerung des Zugangs sowie eine 
Begrenzung der Lern- oder Kursgruppen, einschließlich 

des Ausbildungspersonals, auf höchstens zwölf Perso-
nen erfolgt. Abweichend von Satz 1 können mehr als 
zwölf Personen in Präsenzform teilnehmen, sofern si-
chergestellt ist, dass sich nicht mehr als eine teilneh-
mende Person pro 10 Quadratmetern Raumfläche für 
den Unterrichts- oder Ausbildungsbetrieb aufhält. Wird 
in dem jeweiligen Landkreis oder in der jeweiligen Stadt 
der Inzidenzwert von 165 überschritten, sind 
1. außerschulische Einrichtungen der beruflichen Aus-, 

Fort- und Weiterbildung für den Unterrichts- und 
Ausbildungsbetrieb in Präsenzform sowie für den 
Publikumsverkehr zu schließen und geschlossen 
zu halten sowie 

2. Maßnahmen der individuellen Begleitung und Un-
terstützung beruflicher Integrationsprozesse nicht 
zulässig. 

(2) In Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen 
der Inzidenzwert von 100 überschritten wird, ist die Teil-
nahme an Maßnahmen der beruflichen Aus-, Fort- und 
Weiterbildung sowie der individuellen Begleitung und 
Unterstützung beruflicher Integrationsprozesse nach 
Absatz 1 Satz 1 nur Personen gestattet, die zweimal in 
der Kalenderwoche mittels eines Tests nach § 2 Abs. 2 
Nr. 5 bis 7 negativ auf eine Infektion mit dem Corona-
virus SARS-CoV-2 getestet werden. Die Teilnahme 
an Abschluss- und Zwischenprüfungen in den Ausbil-
dungsberufen nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) 
im Sinne des Absatzes 3 Satz 1 bleibt von der Testung 
nach Satz 1 unberührt. Erfolgt die Maßnahme an we-
niger als drei Tagen in einer Woche, ist in dem antei-
ligen Wochenzeitraum eine Testung ausreichend. Die 
ordnungsgemäße Durchführung der Testung oder die 
Nachweisführung über einen gegebenenfalls bereits 
beim Arbeitgeber oder Ausbildenden erfolgten Test hat 
der Träger der Maßnahmen oder der Einrichtung sicher-
zustellen. Wird der Inzidenzwert von 100 nicht über-
schritten, ist den Teilnehmenden mindestens zweimal 
pro Kalenderwoche ein Test in Bezug auf einen direk-
ten Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 
entweder durch den Träger der Maßnahmen oder der 
Einrichtung oder den entsendenden Arbeitgeber oder 
Ausbildenden anzubieten. Weiterhin haben die Träger 
der Einrichtungen oder der Maßnahmen nach Absatz 1 
Satz 1 die Beachtung und Einhaltung der allgemeinen 
und besonderen Infektionsschutzregeln zu gewährleis-
ten. Ein Infektionsschutzkonzept ist zu erstellen und 
dieses entsprechend der Pandemielage laufend an-
zupassen. Die §§ 3 bis 7 bleiben unberührt. 

(3) Entsprechend den Regelungen des Absatzes 2 
können außerschulische Einrichtungen der beruflichen 
Aus-, Fort- und Weiterbildung unabhängig vom Inzi-
denzwert im der jeweiligen Landkreis oder der kreis-
freien Stadt Lehrgänge und Maßnahmen der berufli-
chen Bildung in Präsenzform durchführen, soweit diese 
in der beruflichen Ausbildung und Umschulung nach 
dem Berufsbildungsgesetz oder der Handwerksord-
nung zur Sicherstellung der praktischen Ausbildungs-
anteile an Berufsbildungseinrichtungen nach § 2 Abs. 1 
Nr. 3 BBiG im Rahmen laufender Ausbildungsverträ-
ge oder zur Vorbereitung und Durchführung der Zwi-
schen- und Abschlussprüfungen notwendig sind. In 
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der beruflichen Fort- und Weiterbildung mit anerkann-
tem Abschluss und für Sach- und Fachkundeprüfun-
gen aufgrund staatlicher Anforderungen für die Be-
rufsausübung gilt Satz 1 entsprechend für Lehrgänge 
und Maßnahmen für die Vorbereitung und Durchfüh-
rung von entsprechenden Prüfungen.

(4) Die zur Durchführung der Lehrgänge und Maßnah-
men nach den Absätzen 1 bis 3 erforderliche Internats- 
und Wohnheimunterbringung ist zulässig.

(5) Distanzlernen und andere Formen von Online-An-
geboten, insbesondere in fernmündlicher oder elektro-
nisch-digitaler Form, sind gestattet."

28. § 34 erhält folgende Fassung:

"§ 34 
Schullandheime, Einrichtungen der 

 Erwachsenenbildung, Einrichtungen der Kinder-  
und Jugendhilfe mit Beherbergungsbetrieb

(1) In Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen 
ein Inzidenzwert von 100 überschritten wird, sind die 
folgenden Einrichtungen zu schließen:
1. Schullandheime,
2. Einrichtungen der Erwachsenenbildung, 
3. Einrichtungen, die im Rahmen der Kinder- und Ju-

gendhilfe Angebote der Jugendarbeit oder der Fort-
bildung von ehrenamtlichen und hauptamtlichen 
Fachkräften mit Beherbergung anbieten und

4. Familienferienstätten und Familienerholungsein-
richtungen.

Auch während einer Schließung nach Satz 1 dürfen 
Einrichtungen der Erwachsenenbildung nach Satz 1 
Nr. 2 folgende Maßnahmen in Präsenz im Wechsel-
unterricht durchführen:
1. Präsenzveranstaltungen zum Erwerb externer 

Schulabschlüsse, Alphabetisierungsmaßnahmen,
2. Kurse und Prüfungen für die Landesprogramme 

"Start Deutsch", Integrationskurse, Sprachkurse 
sowie Sprachkursprüfungen des Bundesamts für 
Migration und Flüchtlinge, Einbürgerungstests so-
wie

3. berufliche Qualifizierungen und notwendige Zusatz-
qualifizierungen zur Berufsausübung.

Die Präsenzveranstaltungen müssen in einer an die 
Raumgröße angepassten, verkleinerten Gruppe un-
ter ständiger Wahrung des Mindestabstands nach § 1 
Abs. 1 Satz 1 stattfinden. § 33 Abs. 4 und 5 gilt ent-
sprechend. 

(2) Einrichtungen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 sind ins-
besondere Einrichtungen nach § 4 Abs. 1 des Thü-
ringer Erwachsenenbildungsgesetzes vom 18. No-
vember 2010 (GVBl. S. 328) in der jeweils geltenden 
Fassung. Einrichtungen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 
sind insbesondere
1. Jugendbildungseinrichtungen,
2. Einrichtungen der Kinder- und Jugenderholung,
3. Selbstversorgerhäuser und gleichartige Unterbrin-

gungsformen sowie
4. die Landessportschule Bad Blankenburg.

(3) In Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen 
ein Inzidenzwert von 165 überschritten wird, sind nur 
Präsenzveranstaltungen nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 
zulässig, die in einer an die Raumgröße angepassten, 
verkleinerten Gruppe unter ständiger Wahrung des 
Mindestabstands nach § 1 Abs. 1 Satz 1 im Wechsel-
unterricht stattfinden müssen. § 33 Abs. 4 und 5 gilt 
entsprechend. 

(4) In Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen 
ein Inzidenzwert von 100 nicht überschritten wird, ist 
die Öffnung der Einrichtungen nach Absatz 1 Satz 1 
Nr. 1 nur für Bildungszwecke zulässig mit der Maßga-
be, dass die Teilnehmer vor Betreten der jeweiligen Ein-
richtung ein negatives Testergebnis nach § 10 Abs. 1 
oder 3 auf das Vorliegen einer Infektion mit dem Co-
ronavirus SARS-CoV-2 vorlegen. Für andere Zwecke 
als in Satz 1 sind diese Einrichtungen zu schließen 
und geschlossen zu halten. In Landkreisen und kreis-
freien Städten, in denen ein Inzidenzwert von 50 nicht 
überschritten wird, ist die Öffnung von Einrichtungen 
nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 zulässig mit der Maßgabe, 
dass die Teilnehmer vor Betreten der jeweiligen Ein-
richtung ein negatives Testergebnis nach § 10 Abs. 1 
oder 3 auf das Vorliegen einer Infektion mit dem Co-
ronavirus SARS-CoV-2 vorlegen. Die Kontaktnachver-
folgung ist zu gewährleisten; § 3 Abs. 4 findet Anwen-
dung. In Landkreisen oder kreisfreien Städten, in denen 
ein Inzidenzwert von 35 nicht überschritten wird, ent-
fällt die Pflicht zur Vorlage eines negativen Testergeb-
nisses nach Satz 3.

(5) In Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen 
ein Inzidenzwert von 100 nicht überschritten wird, ist 
die Öffnung von Einrichtungen der Erwachsenenbil-
dung nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 für Maßnahmen mit 
in einer an die Raumgröße angepassten, verkleinerten 
Gruppe unter ständiger Wahrung des Mindestabstands 
nach § 1 Abs. 1 Satz 1 in Präsenzform zulässig mit der 
Maßgabe, dass die Teilnehmer vor Betreten der jewei-
ligen Einrichtung ein negatives Testergebnis nach § 10 
Abs. 1 oder 3 auf das Vorliegen einer Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 vorlegen. Die Kontaktnach-
verfolgung ist zu gewährleisten; § 3 Abs. 4 findet An-
wendung. In Landkreisen oder kreisfreien Städten, in 
denen ein Inzidenzwert von 50 nicht überschritten wird, 
entfällt die Pflicht zur Vorlage eines negativen Tester-
gebnisses nach Satz 1. Abweichend von den Sätzen 1 
und 3 findet für Tanz-, Ballett-, Gesangs- und Musikan-
gebote mit Blasinstrumenten sowie ähnliche Angebote 
§ 26 Abs. 3 bis 6 Anwendung.

(6) In Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen 
ein Inzidenzwert von 100 nicht überschritten wird, ist 
die Öffnung von Einrichtungen nach Absatz 1 Satz 1 
Nr. 3 unter Berücksichtigung der Vorgaben des für Bil-
dung, Jugend und Sport zuständigem Ministerium auf 
der Grundlage der Thüringer Verordnung über die In-
fektionsschutzregeln zur Eindämmung der Ausbreitung 
des Coronavirus SARS-CoV-2 in Kindertageseinrich-
tungen, der weiteren Jugendhilfe, Schulen und für den 
Sportbetrieb zulässig mit der Maßgabe, dass die Teil-
nehmer vor Betreten der jeweiligen Einrichtung ein ne-
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gatives Testergebnis nach § 10 Abs. 1 oder 3 auf das 
Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 vorlegen. Die Kontaktnachverfolgung ist zu ge-
währleisten; § 3 Abs. 4 findet Anwendung. In Landkrei-
sen oder kreisfreien Städten, in denen ein Inzidenzwert 
von 35 nicht überschritten wird, entfällt die Pflicht zur 
Vorlage eines negativen Testergebnisses nach Satz 1. 

(7) In Landkreisen oder kreisfreien Städten, in denen 
ein Inzidenzwert von 100 nicht überschritten wird, ist 
die Öffnung der Einrichtungen nach Absatz 1 Satz 1 
Nr. 4 zulässig mit der Maßgabe, dass Gäste vor dem 
erstmaligen Betreten ein negatives Testergebnis nach 
§ 10 Abs. 1 oder 3 auf das Vorliegen einer Infektion mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorlegen. Die Kontakt-
nachverfolgung ist zu gewährleisten; § 3 Abs. 4 findet 
Anwendung. In Landkreisen oder kreisfreien Städten, 
in denen ein Inzidenzwert von 35 nicht überschritten 
wird, entfällt die Pflicht zur Vorlage eines negativen 
Testergebnisses nach Satz 1."

29. § 34a wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Worte "Gibt die obers-
te Gesundheitsbehörde nach § 2a Abs. 3 bekannt, 
dass der Inzidenzwert von 100 in einem Landkreis 
oder einer kreisfreien Stadt an drei aufeinander fol-
genden Tagen überschritten wurde" durch die Wor-
te "In Landkreisen und kreisfreien Städten, in de-
nen ein Inzidenzwert von 100 überschritten wird" 
ersetzt und die Worte "ab dem übernächsten Tag" 
gestrichen.

b) In Absatz 2 Satz 1 werden die Worte "Gibt die obers-
te Gesundheitsbehörde nach § 2a Abs. 3 bekannt, 
dass der Inzidenzwert von 165 in einem Landkreis 
oder einer kreisfreien Stadt an drei aufeinander fol-
genden Tagen überschritten wurde" durch die Wor-
te "In Landkreisen und kreisfreien Städten, in de-
nen ein Inzidenzwert von 165 überschritten wird" 
ersetzt und die Worte "ab dem übernächsten Tag" 
gestrichen.

c) Nach Absatz 2 wird folgender neue Absatz 3 ein-
gefügt:

"(3) In Landkreisen und kreisfreien Städten, in de-
nen ein Inzidenzwert von 100 nicht überschritten 
wird, gelten die Vorgaben des für Bildung, Jugend 
und Sport zuständigen Ministeriums auf Grundla-
ge der Thüringer Verordnung über die Infektions-
schutzregeln zur Eindämmung der Ausbreitung des 
Coronavirus SARS-CoV-2 in Kindertageseinrich-
tungen, der weiteren Jugendhilfe, Schulen und für 
den Sportbetrieb."

d) Die bisherigen Absätze 3 und 4 werden die Absät-
ze 4 und 5.

30. § 35 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

"(1) In Landkreisen und kreisfreien Städten, in de-
nen ein Inzidenzwert von 100 überschritten wird, 
sind der Freizeitsport und der organisierte Sport-
betrieb untersagt. Ausgenommen von der Untersa-
gung nach Satz 1 sind
1. der Individualsport ohne Körperkontakt außer-

halb geschlossener Räume unter Beachtung 
der für einen Inzidenzwert von über 100 nach 
§ 11 Abs. 2 geltenden Kontaktbeschränkungen,

2. der kontaktlose Sportbetrieb von Kindern bis zur 
Vollendung des 14. Lebensjahres in Gruppen 
von bis zu fünf Kindern außerhalb geschlosse-
ner Räume,

3. der Trainingsbetrieb von Schülern in den Spezi-
algymnasien für Sport in Trägerschaft des Lan-
des,

4. der Trainings- und Wettkampfbetrieb von Be-
rufssportlern, Profisportvereinen, Kaderathle-
ten der olympischen, paralympischen, deaflym-
pischen und nichtolympischen Sportarten sowie 
Kaderathleten des Bundes und des Landes von 
Special Olympics Deutschland sowie

5. der Sportunterricht nach den Lehr-, Ausbil-
dungs- und Studienplänen.

Abweichend von § 6 Abs. 3 besteht während der 
Sportausübung keine Pflicht zur Verwendung ei-
ner Mund-Nasen-Bedeckung oder qualifizierten 
Gesichtsmaske. Der Sportbetrieb nach Satz 2 
Nr. 2 darf nur stattfinden, wenn die den Sportbe-
trieb anleitenden Personen vor Beginn des jewei-
ligen Sportbetriebs ein negatives Ergebnis eines 
Selbsttests nach § 10, eines Antigenschnelltests 
oder eines PCR-Tests vorweisen können. Der Anti-
genschnelltest oder der PCR-Test nach Satz 4 darf 
zu Beginn des jeweiligen Sportbetriebs nicht län-
ger als 24 Stunden zurückliegen. Im Fall einer Un-
tersagung nach Satz 1 sind Sportveranstaltungen 
mit Zuschauern untersagt."

b) Absatz 2 wird aufgehoben.

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2 und die Ver-
weisung "Absatzes 2 Nr. 4" wird durch die Verwei-
sung "Absatzes 1 Satz 2 Nr. 4" ersetzt.

d) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3 und erhält fol-
gende Fassung:

"(3) In Landkreisen und kreisfreien Städten, in de-
nen ein Inzidenzwert von 100 nicht überschritten 
wird, sind der Freizeitsport und der organisierte 
Sportbetrieb in geschlossenen Räumen untersagt. 
Erlaubt sind außerhalb geschlossener Räume der 
Freizeitsport in Gruppen von bis zu zehn Perso-
nen und der organisierte Sportbetrieb in Gruppen 
von bis zu 20 Personen, sofern sportartspezifisch 
keine höhere Anzahl erforderlich ist; eine Kontakt-
nachverfolgung muss nicht gewährleistet werden. 
Ausgenommen von der Untersagung nach Satz 1 
und von den Beschränkungen nach Satz 2 sind der 
Trainings- und Wettkampfbetrieb nach Absatz 1 
Satz 2 Nr. 3 und 4 sowie der Sportunterricht nach 
Absatz 1 Satz 2 Nr. 5. Absatz 1 Satz 3 gilt entspre-
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chend. Die Kontaktnachverfolgung ist zu gewähr-
leisten; § 3 Abs. 4 findet Anwendung. Für die Zu-
schauerbeteiligung bei Sportveranstaltungen findet 
§ 13 Abs. 2 Anwendung."

e) Folgende Absätze 4 und 5 werden angefügt:

"(4) In Landkreisen oder kreisfreien Städten, in 
denen ein Inzidenzwert von 50 nicht überschrit-
ten wird, ist der Freizeitsport und der organisier-
te Sportbetrieb abweichend von Absatz 3 Satz 1 
in geschlossenen Räumen mit der Maßgabe, dass 
Sporttreibende und anleitende Personen vor Be-
treten der jeweiligen Anlage ein negatives Tester-
gebnis nach § 10 Abs. 1 oder 3 auf das Vorliegen 
einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 
vorlegen, erlaubt. Die Pflicht zur Vorlage eines ne-
gativen Testergebnisses nach Satz 1 gilt nicht im 
Trainings- und Wettkampfbetrieb nach Absatz 1 
Satz 2 Nr. 3 und 4 sowie für Schüler der allgemein 
bildendenden und berufsbildenden Schulen. Ab-
satz 1 Satz 3 gilt entsprechend. Die Kontaktnach-
verfolgung ist zu gewährleisten; § 3 Abs. 4 findet 
Anwendung. Der Freizeitsport und der organisierte 
Sportbetrieb außerhalb geschlossener Räume sind 
ohne Teilnehmerbegrenzung möglich; eine Kon-
taktnachverfolgung muss nicht gewährleistet wer-
den. Für die Zuschauerbeteiligung bei Sportveran-
staltungen findet abweichend von Absatz 3 Satz 6 
§ 13 Abs. 3 Anwendung.

(5) In Landkreisen oder kreisfreien Städten, in de-
nen ein Inzidenzwert von 35 nicht überschritten 
wird, sind abweichend von den Absätzen 3 und 4 
der Freizeitsport und der organisierte Sportbetrieb 
erlaubt; die Pflicht zur Vorlage eines negativen 
Testergebnisses nach Absatz 4 Satz 1 entfällt. Ab-
satz 1 Satz 3 gilt entsprechend. Die Kontaktnach-
verfolgung ist zu gewährleisten; § 3 Abs. 4 findet 
Anwendung. Für den Freizeitsport und den orga-
nisierten Sportbetrieb außerhalb geschlossener 
Räume muss eine Kontaktnachverfolgung nicht ge-
währleistet werden. Für die Zuschauerbeteiligung 
bei Sportveranstaltungen findet abweichend von 
Absatz 3 Satz 6 und Absatz 4 Satz 6 § 13 Abs. 4 
Anwendung."

31. § 37 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Verweisung "§ 20 Abs. 2, 
§ 21 Abs. 2 bis 5, § 22 Abs. 3 oder § 25 Abs. 2" 
durch die Angabe "den Bestimmungen des Zwei-
ten Abschnitts" ersetzt.

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird aufgehoben.

bb) Der bisherige Satz 2 Halbsatz 1 erhält folgen-
de Fassung: 

"Die oberste Gesundheitsbehörde kann ihre Zu-
stimmung widerrufen, wenn nach Beginn des 

Modellprojekts der Inzidenzwert von 100 an 
fünf aufeinander folgenden Werktagen signifi-
kant überschritten wird;"

cc) Im bisherigen Satz 3 wird die Verweisung 
"Satz 2" durch die Verweisung "Satz 1" ersetzt.

32. § 39 wird aufgehoben.

33. § 40 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

"(3) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 1a Nr. 24 
in Verbindung mit den §§ 32 und 28 Abs. 1 Satz 1 und 2 
sowie § 28a IfSG handelt, wer 
1. vorsätzlich entgegen § 1 Abs. 1 Satz 1 den vorge-

schriebenen Mindestabstand nicht einhält,
2. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 3 Abs. 2 oder 

Abs. 3 Satz 1 als verantwortliche Person Infekti-
onsschutzregeln nicht einhält oder vorgeschriebe-
ne Vorkehrungen und Maßnahmen nicht trifft; aus-
genommen sind Veranstaltungen, Sitzungen und 
Beratungen nach § 8, 

3. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 5 Abs. 1 in 
Verbindung mit Abs. 3 und 5 als verantwortliche 
Person ein ordnungsgemäßes Infektionsschutz-
konzept nicht erstellt oder nicht vorhält,

4. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 6 Abs. 3 kei-
ne Mund-Nasen-Bedeckung oder keine dem § 6 
Abs. 1 oder 2 jeweils entsprechende Mund-Na-
sen-Bedeckung, ohne dass eine Ausnahme nach 
§ 6 Abs. 6 vorliegt, oder entgegen § 6 Abs. 4 kei-
ne qualifizierte Gesichtsmaske oder keine dem § 6 
Abs. 2 Satz 1 entsprechende qualifizierte Gesichts-
maske verwendet, ohne dass eine Ausnahme nach 
§ 6 Abs. 4 Satz 2 oder Abs. 6 vorliegt, 

5. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 9 Abs. 2 Nr. 1 
sich als ansteckungsverdächtige Person im Sinne 
des § 9 Abs. 1 bis zu einer behördlichen Entschei-
dung oder bis zur Übermittlung des Testergebnisses 
eines PCR-Tests außerhalb ihrer Wohnung oder 
Unterkunft aufhält, physisch-sozialen Kontakte zu 
anderen Personen nicht vermeidet oder sich nicht 
unverzüglich absondert, ohne dass eine Ausnah-
me nach § 9 Abs. 3 bis 5 vorliegt,

6. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 11 Abs. 2 
sich im öffentlichen Raum mit mehr oder anderen 
als den zugelassenen Personen gemeinsam im Sin-
ne des § 11 Abs. 1 aufhält, ohne dass eine Ausnah-
me nach dieser Verordnung zugelassen ist,

7. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 13 Abs. 1 in 
Verbindung mit Abs. 3 Satz 1, als verantwortliche 
Person eine untersagte Veranstaltung durchführt, 
ohne dass eine Ausnahme nach dieser Verordnung 
zugelassen ist,

8. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 13 Abs. 5 in 
Verbindung mit § 3 Abs. 4 als verantwortliche Per-
son die vorgeschriebene Kontaktnachverfolgung 
nicht gewährleistet,

9. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 14 Abs. 1 
Satz 5, auch in Verbindung mit § 15 Abs. 2 Satz 1, 
soweit keine Ausnahme nach § 15 Abs. 2 Satz 2 
vorliegt, als anmeldende, anzeigende oder verant-
wortliche Person nicht dafür sorgt, dass die Infekti-
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onsschutzregeln nach § 14 Abs. 2, gegebenenfalls 
in Verbindung mit Abs. 3, eingehalten werden,

10. vorsätzlich entgegen § 14 Abs. 2 Nr. 1, auch in Ver-
bindung mit § 15 Abs. 2 Satz 1, soweit keine Aus-
nahme nach § 15 Abs. 2 Satz 2 vorliegt, den Min-
destabstand zu anderen Teilnehmern oder Dritten 
nicht durchgängig wahrt,

11. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 14 Abs. 2 
Nr. 2, auch in Verbindung mit § 15 Abs. 2 Satz 1, 
soweit keine Ausnahme nach § 15 Abs. 2 Satz 2 
vorliegt, keine Mund-Nasen-Bedeckung verwen-
det, soweit keine Ausnahme nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 
oder § 6 Abs. 6 zugelassen ist,

12. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 14 Abs. 3 
oder 4, auch in Verbindung mit § 15 Abs. 2 Satz 1, 
soweit keine Ausnahme nach § 15 Abs. 2 Satz 2 vor-
liegt, es als anmeldende, anzeigende oder verant-
wortliche Person unterlässt, dafür Sorge zu tragen, 
dass Versammlungen mit nicht mehr als den nach 
§ 14 Abs. 3 bis 5 zugelassenen Teilnehmern statt-
finden, soweit keine Ausnahme nach § 14 Abs. 6 
zugelassen wurde,

13. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 14 Abs. 5 es 
als anmeldende, anzeigende oder verantwortliche 
Person unterlässt, dafür Sorge zu tragen, dass Ver-
sammlungen in geschlossenen Räumen nur mit ei-
ner Teilnehmerzahl stattfinden, bei der aufgrund der 
räumlichen Gegebenheiten durchgängig zwischen 
den Teilnehmern oder Dritten ein Mindestabstand 
von 1,5 Metern eingehalten werden kann,

14. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 16 Abs. 3 
Nr. 2 bei einer religiösen oder weltanschaulichen 
Veranstaltung oder religiösen oder weltanschauli-
chen Zusammenkunft keine qualifizierte Gesichts-
maske auch am Sitz- oder Stehplatz verwendet,

15. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 17 Abs. 2 es 
als verantwortliche Person unterlässt, dafür Sorge 
zu tragen, dass Bestattungen oder standesamtli-
che Eheschließungen in geschlossenen Räumen 
nur mit einer Teilnehmerzahl stattfinden, bei der auf-
grund der räumlichen Gegebenheiten durchgängig 
zwischen den Teilnehmern oder Dritten ein Mindest-
abstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann,

16. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 18 Abs. 2 
als Fahrgast oder Kontroll- oder Servicepersonal 
keine qualifizierte Gesichtsmaske verwendet,

17. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 20 Abs. 2 
Satz 1 als verantwortliche Person Gaststätten nicht 
schließt oder geschlossen hält, soweit keine Aus-
nahme nach § 20 Abs. 2 Satz 2 oder Abs. 3 Satz 1 
vorliegt,

18. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 20 Abs. 2 
Satz 2 oder Abs. 3 Satz 2 in Verbindung mit § 3 
Abs. 4 als verantwortliche Person den Gaststätten-
betrieb im Außenbereich für Gäste zulässt, ohne die 
die vorgeschriebene Kontaktnachverfolgung zu ge-
währleisten und ohne dass hiervon eine Ausnahme 
besteht,

19. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 21 Abs. 2 
Satz 1 als verantwortliche Person entgeltliche Über-
nachtungsangebote für nicht notwendige Zwecke 
zur Verfügung stellt,

20. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 21 Abs. 2 
Satz 2 als verantwortliche Person Übernachtungs-
angebote für touristische Zwecke über die zuge-
lassene Übernachtungskapazität hinaus zur Ver-
fügung stellt,

21. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 21 Abs. 3 
Satz 2 in Verbindung mit § 3 Abs. 4 als verantwort-
liche Person Campingplätze, Ferienhäuser und 
-wohnungen oder vergleichbare Angebote öffnet 
ohne die vorgeschriebene Kontaktnachverfolgung 
zu gewährleisten,

22. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 21 Abs. 4 
Satz 2 in Verbindung mit § 3 Abs. 4 als verantwort-
liche Person beim Betrieb entgeltlicher Übernach-
tungsangebote die vorgeschriebene Kontaktnach-
verfolgung nicht gewährleistet,

23. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 22 Abs. 5 
als verantwortliche Person nicht dafür sorgt, dass 
die Kundenbegrenzung in den Geschäfts- und Be-
triebsräumen eingehalten werden, 

24. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 23 Abs. 2 
Satz 1 als verantwortliche Person körpernahe 
Dienstleistungen erbringt, erbringen lässt, anbie-
tet oder anbieten lässt, ohne ein angepasstes In-
fektionsschutzkonzept nach § 23 Abs. 2 Satz 1 er-
stellt zu haben, 

25. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 23 Abs. 2 
Satz 2 in Verbindung mit § 3 Abs. 4 als verantwort-
liche Person die vorgeschriebene Kontaktnachver-
folgung nicht gewährleistet, 

26. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 23 Abs. 3 
ohne vorheriges negatives Testergebnis Dienst-
leistungen erbringt oder Angebote zur Verfügung 
stellt,

27. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 24 Abs. 1 in 
Verbindung mit § 23 Abs. 2 Satz 1 als verantwortli-
che Person Blut- und Plasmaspendedienste durch-
führt, ohne ein angepasstes Infektionsschutzkon-
zept erstellt zu haben,

28. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 25 Abs. 2 
Satz 1 als verantwortliche Person geschlossene 
Räume von Einrichtungen, Dienstleistungen und 
Angeboten der Freizeitgestaltung nicht schließt 
oder geschlossen hält, ohne dass eine Ausnahme 
nach dieser Verordnung zugelassen ist, 

29. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 25 Abs. 2 
Satz 3 als verantwortliche Person Sportangebo-
te unter freiem Himmel mit mehr als zehn Teilneh-
mern zulässt,

30. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 25 Abs. 2a 
Satz 2 oder Abs. 3 Satz 2 jeweils in Verbindung mit 
§ 3 Abs. 4 als verantwortliche Person die vorge-
schriebene Kontaktnachverfolgung nicht gewähr-
leistet,

31. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 25 Abs. 5 
Satz 1 als verantwortliche Person nicht dafür 
sorgt, dass die Anzahl der zulässigen Besucher 
nicht überschritten wird oder entgegen § 25 Abs. 5 
Satz 2 in Verbindung mit § 3 Abs. 4 als verantwort-
liche Person die vorgeschriebene Kontaktnachver-
folgung nicht gewährleistet,

32. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 26 Abs. 1 
Satz 1 und 2 als verantwortliche Person Fahr- oder 
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Flugschulen oder Einrichtungen nach § 26 Abs. 1 
Satz 5 betreibt, ohne ein angepasstes Infektions-
schutzkonzept erstellt zu haben,

33. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 26 Abs. 1 
Satz 3 in Verbindung mit § 3 Abs. 4 als verantwort-
liche Person beim Betrieb von Fahr- oder Flugschu-
len oder Einrichtungen nach § 26 Abs. 1 Satz 5 die 
vorgeschriebene Kontaktnachverfolgung nicht ge-
währleistet,

34. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 26 Abs. 1 
Satz 4 im Unterrichtung und in der praktischen 
Ausbildung von Fahr- oder Flugschulen oder bei 
Führer- und Flugscheinprüfungen oder Einrichtun-
gen nach § 26 Abs. 1 Satz 5 gegebenenfalls auch 
im Rahmen von Prüfungen keine qualifizierte Ge-
sichtsmaske verwendet,

35. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 26 Abs. 2 als 
verantwortliche Person Tanz-, Ballett-, Musik- und 
Jugendkunstschulen sowie ähnliche Einrichtungen 
nicht schließt oder geschlossen hält,

36. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 26 Abs. 3 
Satz 1, gegebenenfalls in Verbindung mit Abs. 4, 
als verantwortliche Person in geschlossenen Räu-
men der Musik- und Jugendkunstschulen sowie 
ähnlichen Einrichtungen den Betrieb in Präsenz-
form mit mehr als fünf Personen oder Gesangs- 
und Blasmusikunterricht nicht ausschließlich als 
Einzelunterricht zulässt,

37. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 26 Abs. 3 
Satz 2, gegebenenfalls in Verbindung mit Abs. 4, in 
Verbindung mit § 3 Abs. 4 als verantwortliche Per-
son beim Betrieb von Musik- und Jugendkunstschu-
len sowie ähnlichen Einrichtungen in Präsenzform 
die vorgeschriebene Kontaktnachverfolgung nicht 
gewährleistet,

38. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 26 Abs. 3 
Satz 4 in Verbindung mit Abs. 2, gegebenenfalls in 
Verbindung mit Abs. 4, als verantwortliche Person 
geschlossene Räume von Tanz- und Ballettschu-
len öffnet,

39. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 26 Abs. 5 in 
Verbindung mit § 3 Abs. 4 als verantwortliche Per-
son die vorgeschriebene Kontaktnachverfolgung 
nicht gewährleistet,

40. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 26 Abs. 6 
Satz 2 als verantwortliche Person die vorgeschrie-
bene Kontaktnachverfolgung nicht gewährleistet, 

41. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 27 Abs. 2 
Satz 1 als verantwortliche Person Fitnessstudios 
oder Saunen sowie jeweils ähnliche Einrichtungen 
oder Angebote nicht schließt oder geschlossen hält, 
soweit keine Ausnahme nach § 27 Abs. 2 vorliegt, 

42. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 27 Abs. 2 
Satz 2 oder Abs. 3 Satz 2 in Verbindung mit § 3 
Abs. 4 als verantwortliche Person beim Betrieb von 
Fitnessstudios oder Saunen sowie jeweils ähnlichen 
Einrichtungen oder Angeboten die vorgeschriebe-
ne Kontaktnachverfolgung nicht gewährleistet, 

43. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 27 Abs. 2 
Satz 3 als verantwortliche Person beim Betrieb von 
Fitnessstudios oder Saunen sowie jeweils ähnlichen 
Einrichtungen oder Angeboten Gruppenangebote 

unter freiem Himmel mehr als zehn Teilnehmer zu-
lässt, 

44. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 28 Abs. 2 
Satz 1 als verantwortliche Person geschlossene 
Räume Schwimm-, Freizeit- und Erlebnisbäder so-
wie Thermen nicht schließt oder nicht geschlossen 
hält, soweit keine Ausnahme nach § 28 Abs. 2 vor-
liegt,

45. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 28 Abs. 3 
Satz 2 gegebenenfalls in Verbindung mit Abs. 4 in 
Verbindung mit § 3 Abs. 4 als verantwortliche Per-
son beim Betrieb von geschlossenen Räumen von 
Schwimm-, Freizeit- und Erlebnisbäder sowie Ther-
men die vorgeschriebene Kontaktnachverfolgung 
nicht gewährleistet,

46. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 29 Abs. 2 als 
verantwortliche Person Veranstaltungen, Dienstleis-
tungen und Einrichtungen nicht schließt oder ge-
schlossen hält, anbietet oder zur Verfügung stellt, 

47. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 29 Abs. 3 
Satz 1 als verantwortliche Person sexuelle Dienst-
leistungen nach § 29 Abs. 2 Nr. 2 und 3 mit mehr 
als zwei Personen durchführt,

48. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 29 Abs. 3 
Satz 2 in Verbindung mit § 3 Abs. 4 bei sexuellen 
Dienstleistungen nach § 29 Abs. 2 Nr. 2 und 3 die 
vorgeschriebene Kontaktnachverfolgung nicht ge-
währleistet,

49. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 29 Abs. 4 
Satz 1 als verantwortliche Person ohne eine Er-
laubnis einen Tanzklub, eine Diskothek, eine Tanz-
lustbarkeit oder eine vergleichbare Einrichtung oder 
einen Swingerclub oder ein ähnliches Angebot öff-
net,

50. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 30 Abs. 1 
Satz 1 als verantwortliche Person in Einrichtungen 
und Angeboten nach § 30 kein Infektionsschutz-
konzept erstellt oder entgegen § 30 Abs. 1 Satz 2 
als verantwortliche Person das Infektionsschutz-
konzept nach Erstellung oder Änderung nicht der 
zuständigen Behörde vorlegt, 

51. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 30 Abs. 2 
als verantwortliche Person die Besuchsregelungen 
nicht umsetzt oder beachtet, ohne dass eine Aus-
nahme nach § 30 Abs. 3 vorliegt,

52. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 30 Abs. 4 
als Besucher nach § 30 Abs. 4 Satz 1 keine Atem-
schutzmaske nach § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 oder als 
Person nach § 30 Abs. 4 Satz 3 und  4 keine Atem-
schutzmaske nach § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 oder kei-
ne qualifizierte Gesichtsmaske verwendet,

53. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 32 Abs. 2 
als verantwortliche Person oder als Besucher die 
Betretungsverbote nicht beachtet, ohne dass eine 
Ausnahme nach § 32 Abs. 3 vorliegt,

54. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 33 Abs. 1 
Satz 1 als verantwortliche Person Einrichtungen 
der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie 
Maßnahmen der individuellen Begleitung und Un-
terstützung beruflicher Integrationsprozesse für den 
Unterrichts- und Ausbildungsbetrieb öffnet, ohne 
dass eine den baulichen oder räumlichen Gege-
benheiten entsprechende Steuerung des Zugangs 
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sowie eine Begrenzung der Lern- oder Kursgrup-
pen, einschließlich des Ausbildungspersonals auf 
höchstens zwölf Personen erfolgt oder die Voraus-
setzungen des § 33 Abs. 1 Satz 2 erfüllt sind,

55. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 33 Abs. 1 
Satz 3 als verantwortliche Person in Einrichtungen 
der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie 
Maßnahmen der individuellen Begleitung und Un-
terstützung beruflicher Integrationsprozesse für den 
Unterrichts- und Ausbildungsbetrieb in Präsenzform 
oder für den Publikumsverkehr nicht schließt oder 
nicht geschlossen hält, ohne dass eine Ausnahme 
nach dieser Verordnung vorliegt, 

56. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 33 Abs. 2 
Satz 7 als verantwortliche Person in Einrichtungen 
der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung so-
wie Maßnahmen der individuellen Begleitung und 
Unterstützung beruflicher Integrationsprozesse kein 
Infektionsschutzkonzept erstellt oder dieses nicht 
laufend anpasst."

34. In § 42 Abs. 1 Satz 1 werden die Worte "bleibt der Land-
tag" durch die Worte "bleiben der Landtag sowie die 
Fraktionen" und das Wort "sein" durch das Wort "ihr" 
ersetzt.

35. In § 46 wird das Datum "3. Juni 2021" durch das Da-
tum "30. Juni 2021" ersetzt.

36. Die Inhaltsübersicht wird den vorstehenden Änderun-
gen angepasst.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 2. Juni 2021 in Kraft. 

Erfurt, den 1. Juni 2021

Die Ministerin für Arbeit, Der Minister für Bildung, 
Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
Frauen und Familie 

Heike Werner Helmut Holter


